
 
 
Antwort zur Anfrage Nr. 0513/2019 der ÖDP-Ortsbeiratsfraktion betreffend Taubertsbergbad 
(ÖDP) 
hier: Regreßforderungen der Stadt 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
 
Antwort zu Frage 1: 
 
Im Rahmen des Insolvenzverfahrens wird durch den Insolvenzverwalter die Möglichkeit der 
Geltendmachung von Gewährleistungs- bzw. Regressansprüchen geprüft. Da das Insolvenzver-
fahren noch nicht abgeschlossen ist und die Verwaltung auch keine Prognose abgeben kann, 
wann dies der Fall sein wird, kann hierzu zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen wer-
den.  
 
 
Mainz, den 21. März 2019 
 
gez. 
 
Michael Ebling 
Oberbürgermeister 



 


